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 Veröffentlicht am 26.05.1998

Norm

ABGB §785

Rechtssatz

Der Beklagte kann sich nicht darauf berufen, daß der Gesetzgeber keine umfassende Sicherung des P7ichtteiles und

keinen völligen Ausgleich zwischen den P7ichtteilsberechtigten beabsichtigt habe (so JBl 1994, 822). Ihm stehen als - im

Zeitpunkt des Erbfalles konkret p7ichtteilsberechtigtem - Sohn des Erblassers, der dessen Vermögen geschenkt

erhalten hat, mit den Kindern seiner vorverstorbenen (Halb-)Schwester zwei weitere P7ichtteilsberechtigte gegenüber,

die leer ausgegangen sind; das ist genau jene Sachlage, für die der Gesetzgeber einen Ausgleich für notwendig

erachtet hat.
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